
 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 
103/2008/GrN/BV

 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 22.12.2008 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-410 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 21.01.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 26.01.2009 öffentlich 

 
Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen 2. Halbjahr 
2008 
 
Sachverhalt: 
Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 500,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens 
halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 
zu berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen (bis 31.12.2008) belaufen sich auf  
858,43  €. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (1.000 €) gewährleistet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information der Bürgermeisterin nach § 4 der Haushaltssatzung über die 
geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum Stand 31.12.2008 wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
 
___________________ 
     Ehmke 
 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum 31.12.2008 





Information der Bürgermeisterin
für das 2. Halbjahr 2008 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Gemeinde Groß Nordende

Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 500,-- 
€ nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die 
geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Haushaltsstelle Bezeichnung der 
Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. 
Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs- 
soll

 Mehrbetrag
davon bereits

berichtet/ 
genehmigt

 noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

mit Soll-
veränderungen

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

00000.592000 Ehrungen 789,20 1.024,14 234,94 0,00 234,94 Mehrausgaben für Amtsjubilare und Ehrungen

46400.788000 Sozialstaffelleistungen 400,00 446,50 46,50 0,00 46,50
70000.672000 Verwaltungskostenumlage des 

Amtes
5.600,00 5.602,00 2,00 2,00 0,00

70000.680000 Abschreibung 
Abwasserbeseitigungsanlage

15.300,00 15.721,00 421,00 0,00 421,00 Korrektur der Abschreibungssumme (Mit einer 
Investitionsmaßnahme verbundene Planungskosten 
werden mit den Baukosten linear abgeschrieben; 
Prüfungsbeanstandung)

76000.520000 Gerätebeschaffung und - 
unterhaltung

500,00 848,39 348,39 192,40 155,99 Auslagenerstattungen Hausmeister

79100.655000 Bildung Aktivregion 200,00 234,96 34,96 34,96 0,00 Schlussrechnung Planungskosten

Gesamt 22.789,20 23.876,99 1.087,79 229,36 858,43

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung 858,43 Stand 31.12.2008
 





 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 
102/2008/GrN/BV

 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 22.12.2008 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-410

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 21.01.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 26.01.2009 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß 
Anlage mit Stand vom 31.12.2008 im Verwaltungshaushalt auf  6.723,53 €.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen  ist durch Minderausgaben bzw. 
Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die 
Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 6.723,53 € zu genehmigen.  
 
 
 
 
 
___________________ 
     Ehmke 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2008)  
 
 
 





Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Groß Nordende

Haushaltsstelle Bezeichnung der 
Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt

noch zu 
genehmigen Begründung

EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
13000.520000 Gerätebeschaffung und - 

unterhaltung  DK 6
1.138,90 2.888,22 1.749,32 1.649,14 100,18 Anschaffung von 2 Handscheinwerfern, Ersatz für ein im Einsatz beschädigtes Handy sowie 

Reparatur einer TS 8/8 Honda Motor Pumpe, Atemschutzmasken und -geräte geprüft

13000.550000 Fahrzeughaltung DK 6 800,00 1.678,17 878,17 846,17 32,00 Aus dem Ansatz "Fahrzeugunterhaltung der Feuerwehr" wurden folgende Ausgaben getätigt: 
Rechtsschutzversicherung, Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich, Wartungskosten 
zur Vorbereitung zur Hauptuntersuchung, Kraftstoff sowie zwei Reparaturen. 

13000.560000 Dienst- und Schutzkleidung 
DK 6

2.500,00 3.574,36 1.074,36 1.074,36 0,00 Einkleidung von neuen Feuerwehrkameraden

46400.71700 Zuschuß für die Kinderstube 16.200,00 25.077,80 8.877,80 8.877,80 0,00 Aufgrund der Eweiterung der Öffnungszeiten und den damit verbundenen Wechsel von einer 
kindergartenähnlichen Einrichtung in einen Kindergarten ergeben sich für das Jahr 2008 
voraussichtlich Mehrkosten für die Gemeinde Gr. Nordende in Höhe von 7.200 €

48200.67200 Kostenerstattung an den 
Kreis für Unterkunft und 
Heizung (SGB II)

8.500,00 9.025,51 525,51 525,51 0,00 Die Vorauszahlung richtet sich nach den tatsächlichen Fallzahlen am Ende des Vorjahres.

70000.713000 Umlage des 
Abwasserzweckverbandes

31.000,00 31.702,80 702,80 702,80 0,00 Nachzahlungsbetrag bei der Gebührenabrechnung 2007 in Höhe von 2.164,80 €. Die 
Vorauszahlung 2008 beträgt 29.538,00 €.

76000.500000 Gebäude- und 
Grundstücksunterhaltung 
(Dorfgemeinschaftshaus)

3.592,17 7.183,16 3.590,99 0,00 3.590,99 Prallwandbelag im Gymnastikraum, Malerarbeiten in der Altentagesstätte und 
Gymnastikraum

77100.520000 Kauf und Unterhaltung von 
Geräten

2.000,00 2.861,17 861,17 640,81 220,36 u.a. Hydraulikanschluss für Traktor, Mähwerk Rasentraktor instandgesetzt, Fendt Traktor TÜV-
tauglich gemacht, Kraftstoff Rasenmäher, Rep. Mähwerk

90000.810000 Gewerbesteuerumlage 1.600,00 4.380,00 2.780,00 0,00 2.780,00 Höhere Gewerbesteuerumlage durch gestiegene Gewerbesteuereinnahmen
90000.83200 Kreisumlage 182.000,00 190.656,75 8.656,75 8.656,75 0,00 Durch die Anpassung der Grund- und Garantiebeträge von bisher 814 €/547 € auf neu 855 

€/576 € zur Berechnung der Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen haben sich auch die 
Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage und Amtsumlage 2008 geändert. Bei 
gleichbleibender Kreisumlage von 37,75 % erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage um 
8.656,75 €. Die Amtsumlage erhöht sich um 1.556 €90000.83220 Amtsumlage 64.100,00 65.656,00 1.556,00 1.556,00 0,00

Summe 313.431,07 344.683,94 31.252,87 24.529,34 6.723,53
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  = 6.723,53 Stand 31.12.2008

Vermögenshaushalt

0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  = 0,00 Stand 31.12.2008





 
Gemeinde Groß Nordende 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 096/2008/GrN/BV
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 14.11.2008
Bearbeiter: Sylvia Schippmann AZ: 7/131.242

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 19.01.2009 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 26.01.2009 öffentlich 

 
Änderung der Entschädigungssatzung 
 
Sachverhalt: 
Bislang wurde die Entschädigung des gemeindlichen Wehrführers und des Stellvertreters 
jeweils entsprechend der Vorgaben der Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren 
(EntschVOfF) angepasst. Die Entschädigung für den Gerätewart und den Jugendwart ist in 
den Entschädigungsrichtlinien (EntschRichtl-fF) geregelt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Um eine stetige Anpassung der gemeindlichen Entschädigungssatzung und weitere Nachträge 
zu vermeiden wird es für sinnvoll erachtet, die Formulierung der gemeindlichen Satzung 
dahingehend zu ändern, dass die Entschädigung sowie das zustehende Kleidergeld zukünftig 
in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung bzw. Richtlinie gewährt wird. Damit erfolgt eine 
dauerhafte Regelung und eine wiederkehrende Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien 
entfällt.  
 
Finanzierung: 
Gemäß den genannten Vorschriften wären zur Zeit monatlich folgende Beträge zu zahlen: 
 

- Wehrführer:                                    97,00 €  
- Stellv. Wehrführer:                         48,50 € 
- Gerätewart:                                     56,00 € 

      -    Jugendwart:                                     40,00 €            
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/die GV beschließt, die Entschädigungssatzung entsprechend 
des anliegenden Entwurfes zu ändern  
 
 
___________________ 
Ehmke 
 
Anlagen: 
EntschVOfF/EntschRichtl-fF 
Entwurf der Entschädigungssatzung  





























III. Nachtragssatzung 
 

zur 
Satzung der Gemeinde Groß Nordende über 

 
Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungssatzung) 
 

 
Aufgrund der §§ 4, 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit der 
Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern, der 
Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerwehren (EntschVOfF) und der 
Entschädigungsrichtlinie (EntschRichtl-fF) in der jeweils zur Zeit gültigen Fassung wird nach 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 26.01.2009 folgende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 1 Abs. 1, Buchstaben b, c, d,  und e  werden wie folgt neu gefasst: 
 
Die Inhaberinnen und Inhaber folgender Ehrenämter erhalten folgende monatliche 
Aufwandsentschädigung: 
 
b) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer erhält nach Maßgabe der   
EntschVOfF eine monatliche Aufwandsentschädigung sowie eine monatliche Abnutzungs- 
und Reinigungspauschale in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung.  
 
c) Die Stellvertretung der Gemeindewehrführerin oder des Gemeindewehrführers erhält nach 
Maßgabe der EntschVOfF eine monatliche Aufwandsentschädigung sowie eine monatliche 
Abnutzungs- und Reinigungspauschale in Höhe der Hälfte der Aufwandsentschädigung der 
Wehrführung. 
 
d) Die Gerätewartin oder der Gerätewart erhält für die Wartung und Pflege der Fahrzeuge 
eine monatliche Entschädigung in Höhe des Höchstsatzes der EntschRichtl-fF. 
 
e) Die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart erhält eine monatliche 
Auslagenpauschale in Höhe des Höchstsatzes der EntschRichtl-fF. 
 
 
 

Artikel 2 
 
Die Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. 
 
Groß Nordende,  den ___________ 
 
Gemeinde Groß Nordende 
Die Bürgermeisterin 
 
 
Ehmke 
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